
sein wird. Schüler, die kein’e praktische
Berufsausbildung genießen und auch kei¬
nen Arbeitsposten bekleiden (Volksschule,

j
* höhere Schule, Universität), stehen in kei¬
nem Lehrverhältnis und sind unversichert.
Ohne Einfluß auf das Beschäftigungsver¬

hältnis und damit den Versicherungsschutz
ist das Alter. Deshalb können auch Kin¬
der versichert sein, wenn es sich um
eine ernste Arbeitstätigkeit und nicht um

j
eine nur spielerische Betätigung handelt.
Versicherungsschutz wird dann anzuneh¬
men sein, wenn das Kind zu einer seinen
Fähigkeiten, und Kräften entsprechenden
leichten und einfachen Verrichtung her¬
angezogen wird. Es muß sich um eine
ernstlich gewollte Arbeitstätigkeit han¬
deln und sie muß dem Unternehmen för¬
derlich sein. Einem vierjährigen Kinde fehlt
jedoch die zur Leistung von „Arbeit" er¬
forderliche Reife nicht nur des Körpers
und Verstandes, sondern auch des Bewußt¬
seins und des Willens. Versicherungsfrei-

|
heit wegen Erreichung einer bestimmten
Altersgrenze kennt die gesetzliche Arbeits-

| Unfallversicherung nicht.
Verwandtschaft mit dem Unter-

i . nclimer (ausgenommen der Ehegatte)
■erschließt den Versicherungsschutz nicht aus.
IfwXuch Kinder und sonstige Verwandte sind
F bei ernster Arbeitsleistung irrt Unterneh¬

men versichert.
Die Staatsangehörigkeit ist

I versicherungsrechtlich bei einer Beschäf-

j tigung in inländischen Unternehmen be¬
deutungslos, wie es auch auf das Ge-

« schlecht der Beschäftigten nicht an¬
kommt.

Da Lohn bezug nicht Voraussetzung
S

des Versicherungsschutzes ist, kann es
! auch auf die Art der etwaigen Bezahlung

— Zeitlohn, Stücklohn oder Provision —
nicht ankommen. Auch Volontäre, Prak¬
tikanten u. a. sind Versichert.
Auf den Geistes- und Körper-

zustand. eines Beschäftigten kommt es
\ nicht an. Geistige oder körperliche
[ Schwäche schließen den Versicherungs-
|

schütz nur aus, wenn sie so hochgradig
i sind, daß praktische, d. h. wirtschaftlich
1 wertvolle Arbeit überhaupt nicht mehr

fl
/^.leistet werden kann) auf die Wettbe-

I ^brbsfähigkeit kommt es nicht an.

Versichert sind jedoch nur freie Per-
[ sonen, Strafgefangenen untl Arbeitshäus-
j lern ist ein freies Arbeitsverhältnis nicht

möglich. Bei Heranziehung zur Arbeits¬
leistung sind sie nicht nach der RVO:,
sondern nach anderen gesetzlichen Be-

[ Stimmungen versichert.
Die Dauer der Beschäftigung

» hat auf deu Versicherungsschutz keinen
[ Einfluß) auch eine vorübergehende Bc-
I schäftigung ist versichert.

Ohne daß ein Arbcils-, Dienst- oder
| Lehrverhäitnls gefordert wird, sind ver-
j sichert die im Gesundheits- und
Veterinärwesen sowie in der

r Wohlfahrtspflege Tätigen, llier-
I her gehören insbesondere Tierärzte, Heb-
| ammen, Krankenpfleger und Heildiener,
1 Masseure, Desinfektoren, Schädlingsbe-
i Kämpfer und andere. Ferner sind ver¬
sichert die Angehörigen des Saarländischen

| Roten Kreuzes, der Technischen Nothiife
. und der Feuerwehren sowie Personen, die
|

in einem Unternehmen zur Hilfe bei Un-
i glücksfällen tätig sind.

Weiter unterliegen der Versicherung
Personen, die ohne besondere rechtliche
Verpflichtung einen anderen aus gegen¬
wärtiger Lebensgefahr retten oder zu retten
unternehmen, bei sonst. Unglücksfälien
oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe lei¬
sten (Lebensretter) oder zu Blut¬
spenden herangezogen werden. Ver¬
sicherungsschutz besteht auch für den, der
sich bei Verfolgung oder Fest¬
nahme einer Person, die einer strafbaren
Handlung verdächtig ist oder zum Schutze
eines widerrechtlich Angegriffenen per¬
sönlich einsetzt. Auch Hausgewerbetrei¬
bende und Heimarbeiter sind mit ihren
im Unternehmen tätigen Ehegatten und
sonstigen mitarbeitenden Personen ver¬
sichert.
Von besonderer Bedeutung ist, daß Per¬

sonen, die wie ein Versicherter tätig wer¬
den, auch wenn dies nur vorübergehend
geschieht, in den Versicherungsschutz mit-
einbezogen sind. Es handelt sich hierbei
um Personen, die nicht zu den auf Grund
eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrverhält-
nisscs Beschäftigten gehören, die also in
keinem festen Beschäftigungsverhältnis zu
dem Unternehmer stehen, sondern vorüber¬
gehend Hilfe leisten. Zu solchen 'Fällen
wird der Versicherungsschutz auch den
Personen zuteil, die dem Unternehmen,
dem die vorübergehende Tätigkeit zugute
kommt, nicht angehören. Es ist nicht er¬
forderlich, daß die Aufforderung zur Hilfe¬
leistung von dem Unternehmer ausgeht,
es genügt, wenn ein — nicht autorisierter
— Betriebsangehöriger die Aufforderung
ausgesprochen hat, ja es genügt sogar,
wenn der Helfer auf eigene Initiative
tätig geworden ist, wenn nur das Ein¬
greifen dem Bel riebe förderlich war und
als dem mutmaßlichen Willen des Unter¬
nehmers entsprechend anzusehen ist.
Dient dagegen die Hilfeleistung nur

der Unterstützung der Bequemlichkeit ei¬
nes Arbeitnehmers, nicht aber der För¬
derung des Unternehmens, so wird durch
sie eine Beschäftigung im Unternehmen
nicht begründet und Versicherungsschutz
besteht nicht. Rein persönliche Freund-
schafts- und Gefälligkeitsdienste sind
gleichfalls unversichert.
Gegen Arbeitsanfall sind auch Lernende

während der beruflichen Ausbildung und
ehrenamtlich Lehrende in Betriebsstätten,
Lehrwerkstätten, Fachschulen, Berufsfach-
und Berufsschulen, Schulungskursen und
ähnlichen Einrichtungen versichert, soweit
es sich um die Ausbildung für eine im
Gesetz genannten Tätigkeiten handelt. Da
die frühere Begrenzung des Unfallschutzes
auf den technischen Teil des Betriebes
weggcfallen ist, hat auch die hieraus ab¬
geleitete Folgerung, daß nur der technische
Teil der Ausbildung versichert sei, ihre
Berechtigung verloren. Jetzt ist die ge¬
samte berufliche Ausbildung einschließlich
des „theoretischen" Teils unfallgeschützt.

3. Versicherungspflicht auf Grund der
Satzung

Die Unternehmer sind in der gesetz¬
lichen Unfallversicherung — abgesehen von
der Landwirtschaft und den Unternehmern
gewerblicher Kleinbetriebe der Seefische¬
rei — grundsätzlich versicherungsfrei. Der
Gesetzgeber hat aber den Trägern der
Versicherung das Recht verliehen, die
Versicherungspflicht durch besondere Sat-
zungsbesUmniung auch auf andere Unter¬
nehmer, soweit sie nicht schon gesetz¬

lich versichert sind, sowie auf die irrt
Unternehmen mitlätigen Ehegatten zu er¬
strecken. Die Satzung der Landesversiche¬
rungsanstalt hat von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht und mit Wirkung vom
1. Januar 1949 ab alle Unternehmer, die
Versicherungspflichtige gegen Entgelt

a) überhaupt nicht,
b) an nicht mehr als 600 Arbeitstagen

jährlich beschäftigen,
dem Versicherungszwang unterstellt. Der
Grund für diese Maßnahme ist die Tat¬
sache, daß die Kleinunternehmer im Falle
eines Unfalles wirtschaftlich genau so be¬
troffen sind wie die Arbeiter. Ausgenom¬
men vom satzungsmäßigen Versicherungs¬
zwang sind die versicherungsrechtlich als
Unternehmer anzusehenden Haushaltungs¬
vorstände. Der Umfang des Versicherungs¬
schutzes ist der gleiche wie der für die
Belegschaftsmitglieder.
Der Arbeitsminister kann die Versiche¬

rungspflicht für Gruppen von Unterneh¬
mern ausschließen, hat jedoch von dieser
Ermächtigung bisher keinen Gebrauch ge¬
macht.

4. Freiwillige Versicherung
Unternehmer, die nicht schon auf Grund

des Gesetzes oder der Satzung versichert
sind,, können sich freiwillig gegen Arbeits¬
anfälle versichern. Auch hier hat der Ver¬
sicherungsschutz den gleichen Umfang wie
die Zwangsversicherung der Beschäftigten.

5. Versicherungsfreiheit
Da neben der gesetzlichen Unfallver¬

sicherung noch andere Fürsorge- und Ver¬
sorgungssysteme bestehen, eine Doppel¬
versorgung aber weder notwendig noch
erwünscht erscheint, mußten die ander-
weit geschützten Personen versicherungs-
frtn gestellt werden. Daneben gibt es Per¬
sonen, die zwar an sich zu dem versicher¬
ten Personenkreis gehören, bei denen aber
eine Versicherung nicht angezeigt er¬
scheint, weil sie in der Lage sind, für sich
und ihre Angehörigen für eintretende Un¬
fälle vorzusorgen. Auch sie konnten ohne
Nachteil versicherungsfrei gestellt werden.
Versicherungsfrei sind Beamte und Ver-

waltungslehrlinge, soweit ihnen Unfallfiir-
sorge nach dem ßeamtengesetzs gewähr¬
leistet ist und Angestellte, wenn ihnen
Unfallfürsorge nach den jeweiligen Vor¬
schriften für Staatsbeamte auf Lebenszeit
zugesichert ist. Versicherungsfrei sind auch
Mitglieder geistlicher Genossenschaften
und Mutterhausschwestern, soweit ihnen
nach den Regeln ihr< Gemeinschaft
lebenslängliche Versorgung gewährleistet
ist. Weiter sind u. a. freiberutlich tätige
Rechtsanwälte, Notare, Aerzte, Apotheker,
Dentisten und Heilpraktiker versicherungs¬
frei gestellt.
Mit dem Erlaß des Sechsten Aenderungs-

gesetzes hat die Unfallversicherung, soweit
der Umfang des Versicherungsschutzes in
Frage kommt, einen vorläufigen Abschluß
erreicht, weil nunmehr praktisch al'e Schaf¬
fenden bei ihrer Berufsarbeit gegen Un¬
fälle versichert sind. Dagegen erscheint
jedoch eine Ausdehnung des Versiche¬
rungsschutzes auf die Unfälle des täglichen
Lebens nach dem Vorbild der Schweiz
erstrebenswert, auch wenn dies nicht ohne
finanzielle Beteiligung der Versicherten
möglich ist, Erst wenn auch die Unfälle
des täglichen Lebens entschädigt werden,
wird der Versicherungsschutz der arbeiten¬
den Menschen vollständig sein.

(Fortsetzung folgt),
7


